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1. Kapitel

Einführung

„Entschlossen, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften einge-
leiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben“1, haben 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Vertrag von Lissabon2 als „neue 
Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas“3  
gefasst.

Der europäische Integrationsprozess schreitet also weiter voran und bedeutet 
den kontinuierlichen und für Neuerungen stetig offenen „Ausbau der politischen 
und rechtlichen Verflechtung der Mitgliedstaaten“4 der Europäischen Union. 

Mit dem Vertrag von Lissabon ist das ursprünglich auf die Schaffung einheit-
licher Wirtschaftsverhältnisse in den europäischen Mitgliedstaaten konzentrierte 
europäische Integrationsvorhaben5 insbesondere im Hinblick auf seine politische 
Ebene in den Fokus unionaler Bemühungen gerückt. Die EU hat es sich nunmehr 
zur verbindlichen Aufgabe gemacht, ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu bieten6 und erklärt damit ihre Inten-
tion, die bereits durch den Vertrag von Maastricht7 eingeleitete mitgliedstaatliche 
Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Justiz- und Innen-
politik8 zu stärken, um ihr ausgewiesenes Ziel, den Frieden zwischen den Völkern 
Europas, zu sichern9.

Dass sich speziell das Strafrecht zu einem zentralen Anknüpfungspunkt euro-
päischer Integrationspolitik entwickelt hat, liegt in der drastischen Kriminalitäts-
entwicklung in Europa begründet10. Denn durch den freien Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen und Kapital auf dem europäischen Binnenmarkt sowie den be-

 1 1. Erwägungsgrund der Präambel zum EUV.
 2 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 13.12.2007 (ABl. 2007 Nr. C 306, 
S. 1, berichtigt ABl. 2008 Nr. C 111, S. 56, ABl. 2009 Nr. C 290, S. 1) in Kraft seit 1.12.2009 
(BGBl. 2009 II, S. 1223); vgl. die konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union  
und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in ABl. 2012 Nr. C 326, S. 1.
 3 Art. 1 Abs. 2 EUV. 
 4 Calliess/Ruffert/Calliess, 3. Aufl., Art. 1 EUV, Rn. 6.
 5 Bleckmann, EuR, S. 23.
 6 Art. 3 Abs. 2 EUV.
 7 Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.1992, ABl. EG 1992 Nr. C 191, S. 1.
 8 Geiger/Khan/Kotzur, Präambel, Rn. 9.
 9 Art. 3 Abs. 1 EUV.
 10 Hecker, JA 2007, S. 561; ders., EuStR, § 1, Rn. 32; ders., Iurratio 2009, S. 81.
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reits durch das Schengener Abkommen11 veranlassten Wegfall der Personenkon-
trollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
wurden insbesondere grenzüberschreitende Kriminalitätsformen begünstigt12. Der 
Absatz inkriminierter Waren und Dienstleistungen, Eingriffe in den Wirtschafts- 
und Finanzkreislauf, Korruption sowie der internationale Terrorismus sind nur 
Beispiele für die umfassende Ausbildung der transnationalen Kriminalität13. Die 
EU-Mitgliedstaaten mussten erkennen, dass ihr nationales, vom europäischen In-
tegrationsprozess bislang kaum berührtes Kriminalstrafrecht allein dieser Gefahr 
keinen Einhalt bieten kann, sondern nur eine gemeinsame, transnationale Ver-
brechensbekämpfung im europäischen Rechtsraum14.

Die Strafrechtswissenschaft befasst sich seit Anfang der 90er Jahre mit der Er-
arbeitung supranationaler strafrechtlicher Konzeptionen. Wesentliche Bedeutung 
erlangte dabei der unter der Bezeichnung „Corpus Juris der strafrechtlichen Rege-
lungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union“  („Corpus  
Juris“)15 veröffentlichte Gesetzesentwurf einer Arbeitsgruppe europäischer Straf-
rechtswissenschaftler16. Mit einem Kodex materieller straf- und strafverfahrens-
rechtlicher Bestimmungen, der auf einer die Strafrechtsordnungen der EU-Mit-
gliedstaaten umfassend vergleichenden Studie basiert17, bot das Corpus Juris 
erstmals einen fundierten Vorschlag zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes 
der finanziellen Interessen der EU auf supranationaler Ebene18 und entwickelte sich 
damit zum Vorbild für weitere Rechtsakte zur Vereinheitlichung des euro päischen 
Strafrechts19, wie etwa das 2001 vorgelegte Grünbuch der Kommission zum Schutz 
der finanziellen Interessen der EG und zur Schaffung einer Euro päischen Staats-
anwaltschaft20. Ein anderes Modell stellen die sogenannten „Europa-Delikte“21 dar, 

 11 Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, 
der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittwei-
sen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 14.6.1985 (Schengen I), GMBl. 
1986, S. 79 ff.
 12 Hecker, EuStR, § 1, Rn. 32 f.
 13 Vgl. hierzu Hecker, EuStR, § 1, Rn. 32 ff.
 14 Hecker, JA 2007, S. 561; ders., EuStR, § 1, Rn. 32; ders., Iurratio 2009, S. 81 f.
 15 Die unter der Leitung von Prof. Mirielle Delmas-Marty erarbeitete ursprüngliche Fas-
sung (Delmas-Marty (Hrsg.), Corpus Juris, S. 13 ff.) wurde als überarbeitetes „Corpus Juris 
Florence“ („Corpus Juris 2000“) (http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/lshellmann/
images/Corpus_juris.pdf (zuletzt abgerufen 22.8.2016)) 1999 dem Europäischen Parlament 
vorgelegt, vgl. Hecker, EuStR, 2. Aufl., § 14, Rn. 30.
 16 Zu Inhalt und Bedeutung des Corpus Juris vgl. Delmas-Marty/Sieber, Corpus Juris, S. 1, 
6 ff.; Wattenberg, StV 2000, S. 95 ff.; Otto, Jura 2000, S. 98 ff.; Hecker, EuStR, 2. Aufl., § 14, 
Rn.  30 ff.; Satzger, Europäisierung, S.  87 ff.; ders., IntStR, S.  123; Vormbaum, Schutz der 
Rechtsgüter von EU-Staaten, S. 83 ff.; Brockhaus, ZIS 2006, S. 481 ff.
 17 Delmas-Marty/Sieber, Corpus Juris, S. 1, 6.
 18 Hecker, EuStR, 2. Aufl., § 14, Rn. 36.
 19 Satzger, IntStR, S. 123, sowie vorausschauend Delmas-Marty/Sieber, Corpus Juris, S. 1, 9.
 20 KOM (2001) 715 endg.; vgl. hierzu Hecker, EuStR, 2. Aufl., § 14, Rn. 37 ff.
 21 Das private Gesetzeskonzept entstand unter der Leitung von Klaus Tiedemann, vgl. Tiede-
mann (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der EU, S. 449 ff.; vgl. hierzu Satzger, IntStR, S. 124.
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die ein europaweit geltendes Wirtschaftsstrafrecht vorsehen22. Verwiesen sei da-
rüber hinaus auf das „Gesamtkonzept für die europäische Strafrechtspflege“23 und 
das „Manifest zur Europäischen Kriminalpolitik“24.

Ungeachtet dieser auch für die künftige Entwicklung des europäischen Straf-
rechts Bedeutung behaltenden Vorschläge, wurde der EU eine allgemeingültige 
Kompetenz zur Setzung supranationalen Kriminalstrafrechts auch im Vertrag von 
Lissabon nicht zugesprochen25.

Daher ist die Europäische Union bisweilen nicht imstande, ihre eigenen, supra-
nationalen Rechtsgüter selbst umfassend strafrechtlich zu schützen26. Vor diesem 
Hintergrund hat der EuGH in der Rechtssache „Griechischer Maisskandal“27 be-
reits Art. 5 EWGV, der Vorgängernorm des Art. 4 Abs. 3 EUV, der den zwischen 
der EU und ihren Mitgliedstaaten geltenden Grundsatz der loyalen Zusammen-
arbeit normiert, die Pflicht der EU-Mitgliedstaaten entnommen, ihr nationales 
Strafrecht in den Dienst der EU zu stellen, um die unionalen Rechtsgüter zu schüt-
zen28 und damit die strafrechtliche Assimilierungspflicht der EU-Mitgliedstaaten 
formuliert29.

Derweil stehen auch die Rechtsgüter der EU-Mitgliedstaaten unter dem Ein-
fluss des Unionsrechts und werden durch dieses ausgestaltet. Manche Rechtsgüter 
auf mitgliedstaatlicher Ebene weisen sogar einen unmittelbaren Zusammenhang 
mit supranationalen Rechtsgütern der EU auf. So bezieht sich etwa der euro-
päische Umweltschutz auf die Umwelt in den einzelnen EU-Mitgliedsländern und 
der europäische Wettbewerb betrifft denjenigen Wettbewerb, der auf den Märkten 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union stattfindet.

Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit i. S. d. Art.  4 Abs.  3 EUV 
müssen die Mitgliedstaaten der EU bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus 
den Verträgen ergeben, auch im Verhältnis untereinander kooperieren30. Die EU-
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die durch das Unionsrecht geschützten Rechte 

 22 Trotz ihrer Bedeutung für die Entwicklung eines Europäischen Strafrechts sind besagte 
Vorschläge nicht ohne Kritik geblieben, insbesondere im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit 
nationalen verfassungsrechtlichen Grundsätzen, beispielsweise dem ultima ratio-Prinzip, vgl. 
Vormbaum, Schutz der Rechtsgüter von EU-Staaten, S. 85 ff.; Wattenberg, StV 2000, S. 95 ff.; 
Otto, Jura 2000, S. 98 ff.
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